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Genehmigt durch den Erlaß des 
LANDRATSAMTS 

vom 26. Juli 1961 

Leonberg, den 26. Juli 1961 
- LA N D R A T.S"A M T , 



1.} Die im Lageplan vom 27. September 1960 violett einge
tragenen Sichtfelder (Seitenlängen 15 und 45 m) an der 
EinmUndung der Feldwege Nr. 76 und 77 in die Landstraße 
II. O. sind von jeder sichthindernden Bebauung, Benut
zung, Bepflanzung und Einfriedigung freizuhalten. 

2.} Die Gebäude sind an die Ortsentwässerung anzuschließen. 
Es darf kein Abwasser auf Straßengelände abgeleitet wer
den. 
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